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Radfahrer - dauernde Verkehrsmaßnahmen
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Die Bezirkshauptmannschaft Korneuburg verfügt gemäß 5 43 Abs 1 iit b in Verbindung mit

5 55 der Straßenverkehrsordnung 1960 - StVO 1960 im Gemeindegebiet von Korneuburg
aus Gründen der Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs die im beiliegenden
klausulierten VerkehrsführungsplanHans Mühl Gasse, Detailprojekt 2023, GZ 23/2595,
erstellt von Kiener Consult, datiert mit 2023-06—30, dargestellten Bodenmarkierungen und
Verkehrszeichen.

Dieser Plan, welcher mit einer Bezugsklausel versehen ist, bildet einen
wesentlichen Bestandteil dieser Verordnung.

Gemäß 5 44 Abs 1 StVO 1960 tritt diese Verordnung mit der Aufstellung der
Verkehrszeichen in Kraft.

Die mit dieser Verordnung im Widerspruch stehenden Verordnungen werden aufgehoben
und treten mit der Entfernung der Verkehrszeichen außer Kraft.

Ergeht an:
1. An die Stadtgemeinde Korneuburg, Hauptplatz 39, 2100 Korneuburg

mit dem Hinweis, die genannten Verkehrszeichen und Bodenmarkierungen
anzubringen sowie den Zeitpunkt der gesetzten Maßnahmen schriftlich
mitzuteilen

Bezirkspolizeikommando Korneuburg, Donaustraße 62, 2100 Korneuburg
Poiizeiinspektion Korneuburg, Donaustraße 62, 2100 Korneuburg
Wirtschaftskammer NÖ Bezirksstelle - Korneuburg-Stockerau, Am Neubau 1—3, 2000
Stockerau
Kammer für Arbeiter und Angestellte, Wiener Straße 24, 2100 Korneuburg
Bezirksbauernkammer Korneuburg, Leobendorfer Straße 74, 2100 Korneuburg
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Der Bezirkshauptmann
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